
Sitzungsvorlage

Ratssitzung am: 11.06.2025 TOP: 8

Jahresabschluss der Gemeinde Waddeweitz zum 31.12.2022
Entlastung des Gemeindedirektors
                                                                                                                                                

Sachverhalt mit Begründung:

Gemäß  §  128  Absatz  1  des  Niedersächsischen  Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat die Gemeinde Waddeweitz jährlich einen Jahresabschluss aufzustel-
len, den der Rat gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 10 NKomVG beschließen muss.
Mit Beschluss vom 29.05.2024 hat der Rat beschlossen vom § 1 Abs.1 und vom § 2 
des  Niedersächsischen  Gesetzes  zur  Beschleunigung  kommunaler  Abschlüsse 
(NBKAG) für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022, Gebrauch zu machen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Ergeb-
nishaushalt mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant.

Das tatsächliche Jahresergebnis ergab in der Ergebnisrechnung einen Gesamtüber-
schuss von + 6.855,78 € (ordentliches Ergebnis: + 6.855,78 €; außerordentliches Er-
gebnis: 0,00 €).
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Erläuterung Abweichung Ergebnisrechnung:

Mindererträge gab es bei der Gewerbesteuer (-35.100 €).
Mehraufwendungen sind bei den Abschreibungen (+13.400 €) entstanden.
Einsparungen gab es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(-19.000 €) und bei den sonstigen Aufwendungen (-40.400 €).

Finanzrechnung

Einzahlung Investitionen: Zuschuss vom Land Kita-Bau, Förderung
Straßenbeleuchtung, Rückzahlung Ausleihe Waldbad Wittfeitzen
Auszahlungen Investitionen: Startprojekt Spielplatz Diahren, Erneuerung
Straßenbeleuchtung Diahren
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Bilanz

Weitere Einzelheiten können den Anlagen entnommen werden.

 Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Waddeweitz beschließt, 

a) die Mittel aus der Haushaltsplanüberschreitung für das
zahlungswirksame Budget 1 in Höhe von 4.318,67 € 
überplanmäßig zur Verfügung zu stellen 

b) den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festzustellen.

c) den für 2022 ausgewiesenen Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis
           in Höhe von 6.855,78 € der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses

zuzuführen. 

d) dem Gemeindedirektor – Herrn Raubuch – gemäß § 129 Niedersächsi-
sches Kommunalverfassungsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung
zu erteilen.
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                                                               Der Gemeindedirektor

                                                                           (T. Raubuch)

Anlagen:
- Bilanz per 31.12.2022
- Ergebnisrechnung 2022
- Finanzrechnung 2022 
- Budgetübersichten 2022
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